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Stand der Kernenergienutzung 

 

Übersicht über endgültig abgeschaltete und in Stilllegung befindliche Forschungsreaktoren befindet 
sich im Anhang L-(c) (vgl. Tabelle L-14 und Tabelle L-15). 

Die geografische Lage der Forschungsreaktoren in Deutschland ist in Abbildung A-1 dargestellt. 

Abbildung A-1: Forschungs- und Unterrichtsreaktoren in Deutschland 
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Abbildung A-2: Kernkraftwerke, Versuchs- und Demonstrationsreaktoren in Deutschland 
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Abbildung A-3: Standorte von Anlagen und Einrichtungen der Entsorgung (ohne dezentrale Brenn
elemente-Zwischenlager und ohne Einrichtungen, die durch Genehmigungen nach 
§ 7 AtG mit erfasst sind) 
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Für die bestrahlten Brennelemente, die bis zum 30. Juni 2005 zur Wiederaufarbeitung verbracht 
wurden, musste ein Nachweis für die Verwertung des bei der Wiederaufarbeitung abgetrennten Plu
toniums geführt werden. Damit wurde sichergestellt, dass innerhalb der verbleibenden Restlaufzei
ten der Kernkraftwerke sämtliches abgetrenntes Plutonium in Mischoxid (MOX)-Brennelemente ver
arbeitet und wiedereingesetzt wurde. 

Bestrahlte Brennelemente sollen gemeinsam mit hochradioaktiven Abfällen aus der Wiederaufarbei
tung endgelagert werden. Über die Auswahl eines Endlagerstandorts wird unter dem Begriff Stand
ortauswahlgesetz (StandAG) [1A-7b] in Kapitel E.2.2 und unter Endlager für hochradioaktive Abfälle 
in Kapitel H.3.2 berichtet. Da ein Endlager für die bestrahlten Brennelemente noch nicht verfügbar 
ist, werden sie bis zu dessen Inbetriebnahme in der Regel an den Standorten ihres Entstehens zwi
schengelagert; entsprechende Lagermöglichkeiten sind bedarfsgerecht vorhanden. 

Im Zusammenhang mit der Novellierung des StandAG wurde eine Empfehlung der Endlagerkom
mission zu einem Exportverbot für bestrahlte Brennelemente aus Reaktoren, die nicht der kommer
ziellen Stromerzeugung dienen, durch eine entsprechende Änderung des Atomgesetzes umgesetzt. 
Eine Ausfuhr der bestrahlten Brennelemente aus Forschungsreaktoren ist danach nur aus schwer
wiegenden Gründen der Nichtverbreitung von Kernbrennstoffen oder aus Gründen einer ausreichen
den Versorgung deutscher Forschungsreaktoren mit Brennelementen für medizinische und sonstige 
Zwecke der Spitzenforschung zulässig. Eine Ausnahme davon bildet die Verbringung solcher Brenn
elemente mit dem Ziel der Herstellung in Deutschland endlagerfähiger und endzulagernder Abfall
gebinde. Eine Ausfuhrgenehmigung darf nicht erteilt werden, wenn die bestrahlten Brennelemente 
bereits auf Grundlage von § 6 AtG im Inland zwischengelagert sind. 

B.1.2 Verfahrensweisen im Bereich der Behandlung bestrahlter Brennele
mente 

Die Wiederaufarbeitung der bis zum 30. Juni 2005 nach Frankreich und in das Vereinigte Königreich 
gelieferten bestrahlten Brennelemente ist abgeschlossen. Von den Kernkraftwerksbetreibern ist ein 
Nachweis über die schadlose Verwertung des angefallenen Plutoniums durch Wiedereinsatz als 
Mischoxid (MOX)-Brennelemente in Reaktoren und über den sicheren Verbleib des Urans geführt 
worden. 

Die übrigen in Deutschland verbliebenen und weiterhin anfallenden Brennelemente werden bis zu 
ihrer Verbringung in ein Endlager zwischengelagert. 

B.1.3 Politik im Bereich der Behandlung radioaktiver Abfälle 
Mit der Novellierung des Standortauswahlgesetzes (StandAG) im Jahr 2017 [1A-7b] wurde das 
Standortauswahlverfahren für ein Endlager für hochradioaktive Abfälle gestartet. Ziel des Standort
auswahlgesetzes ist es, einen Endlagerstandort zu finden, der die bestmögliche Sicherheit für einen 
Zeitraum von einer Million Jahren gewährleistet.  

Gesetzliche Vorgabe ist, dass alle Schritte zur Behandlung radioaktiver Abfälle dem Verursacher
prinzip unterworfen sind. 

Entsprechend diesem Prinzip hat der Staat die Abfallverursacher zur ordnungsgemäßen und siche
ren Behandlung der bei Betrieb und Stilllegung von kerntechnischen Anlagen und Einrichtungen 
(z. B. Kernkraftwerke und Forschungszentren) anfallenden radioaktiven Abfälle gesetzlich verpflich
tet. Sie errichteten oder beauftragten dementsprechend Einrichtungen, in denen die anfallenden ra
dioaktiven Abfälle bis zu ihrer Endlagerung behandelt und zwischengelagert werden können; das 
geschieht entweder in dezentralen oder zentralen Einrichtungen. Mit dem Entsorgungsübergangs
gesetz (EntsorgÜG) [1A-35] wurde der Übergang der Finanzierungs- und Handlungspflichten der 
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Die Abfallklassifizierung der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEO) kann der deutschen 
gegenübergestellt werden (vgl. Abbildung B-1). Aus Abbildung B-1 ist zu entnehmen, dass die nach 
deutscher Klassifizierung als HAA bezeichneten Abfälle die international als High Level Waste 
(HLW) bezeichneten Abfälle umfassen. Die nach deutscher Klassifizierung als SMA bezeichneten 
Abfälle entsprechen zum größten Teil den international als Intermediate Level Waste (ILW) und Low 
Level Waste (LLW) bezeichneten Abfällen. Die international als Very Short Lived Waste (VSLW) und 
Very Low Level Waste (VLLW) bezeichneten Abfälle stellen die nach deutscher Klassifizierung weit
gehend konventionellen Abfälle dar, die der gesetzlichen Freigabe unterliegen.  

Abbildung B-1: Gegenüberstellung der Abfallklassifizierung der IAEO [IAEA 09a] und der deut
schen Klassifizierung 

 

HAA sind durch hohe Aktivitätskonzentrationen und hohe Nachzerfallswärmeleistungen gekenn
zeichnet. Dies umfasst auch einen Teil der mittelradioaktiven Abfälle. Zu den HAA zählen insbeson
dere das Spaltproduktkonzentrat, die Hülsen und Strukturteile, Dekontaminations- und Spülwässer 
und der Feedklärschlamm aus der Wiederaufarbeitung bestrahlter Brennelemente sowie die be
strahlten Brennelemente selbst, falls sie nicht wiederaufgearbeitet wurden, sondern als radioaktiver 
Abfall direkt endgelagert werden sollen. 

Abfälle mit deutlich geringeren Aktivitätskonzentrationen aus Betrieb und Stilllegung von kerntech
nischen Anlagen und Einrichtungen wie auch aus der Radioisotopenanwendung werden den SMA 
zugeordnet. Hierzu zählen beispielsweise ausgediente Anlagenteile und defekte Komponenten wie 
Pumpen oder Rohrleitungen, Ionenaustauscherharze und Luftfilter aus der Abwasser- und Abluftrei
nigung, kontaminierte Werkzeuge, Schutzkleidung, Dekontaminations- und Reinigungsmittel, Labo
rabfälle, umschlossene Strahlenquellen, Schlämme, Suspensionen, Öle sowie kontaminierte und 
aktivierte Betonstrukturen und Bauschutt. 

Das in Errichtung befindliche Endlager Konrad ist ausschließlich für radioaktive Abfälle mit vernach
lässigbarer Wärmeentwicklung genehmigt. Dies umfasst die schwachradioaktiven und den größten 
Teil der mittelradioaktiven Abfälle. Der Begriff „radioaktive Abfälle mit vernachlässigbarer Wärme
entwicklung“ wurde im Rahmen der Planungsarbeiten für das Endlager Konrad quantifiziert. Diesen 
Arbeiten lag zugrunde, dass die untertage vorherrschenden Temperaturverhältnisse durch die end
gelagerten Abfallgebinde nur unwesentlich beeinflusst werden sollen. Die Umsetzung dieser Pla
nungsvorgabe führte zu der Festlegung, dass die durch die Zerfallswärme der in den Abfallgebinden 
enthaltenen Radionuklide verursachte Temperaturerhöhung des Wirtsgesteins im Mittel 3 Kelvin 
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vom Betreiber des Zwischenlagers Brunsbüttel geführten Genehmigungsverfahren vorgesehen. Ent
sprechend dieser Vorgabe ist die BGZ dem Genehmigungsverfahren mit der gesetzlich vorgesehe
nen Maßgabe beigetreten, dass bis zur Erteilung der Aufbewahrungsgenehmigung der aktuelle Be
treiber des Zwischenlagers Brunsbüttel für die Führung des Genehmigungsverfahrens verantwort
lich ist. 

Die Abbildung D-1 zeigt einen Blick in das Innere der dezentralen Brennelemente-Zwischenlager an 
den Standorten Gundremmingen und Neckarwestheim. 

Abbildung D-1: Blick in dezentrale Brennelemente-Zwischenlager (Bildrechte: BGZ) 
Links: Brennelemente-Zwischenlager in Gundremmingen, rechts: Brennelemente-
Zwischenlager in Neckarwestheim  

    

D.1.2 Zentrale Zwischenlager 

Brennelemente-Zwischenlager Gorleben 
Das Brennelemente-Zwischenlager Gorleben (BZG) ist für die Aufbewahrung von Kernbrennstoffen 
in Form von bestrahlten Brennelementen aus Leichtwasserreaktoren sowie von HAW-Glaskokillen 
(verglasten hochradioaktiven Spaltproduktlösungen aus der Wiederaufarbeitung deutscher Brenn
elemente) genehmigt.  

Seit 1995 werden im BZG in insgesamt fünf Behältern der Bauart CASTOR® IIa, CASTOR® Ic und 
CASTOR® V/19 bestrahlte Brennelemente aus Kernkraftwerken mit insgesamt rund 37 Mg SM zwi
schengelagert. Im Rahmen der 6. Änderungsgenehmigung wurden der BGZ Gesellschaft für Zwi
schenlagerung mbH (BGZ) und der Brennelemente-Lager Gorleben GmbH am 21. Juni 2018 die 
Erweiterung des baulichen Schutzes gegen Störmaßnahmen und sonstige Einwirkungen Dritter ge
stattet. 

Die Genehmigung nach § 6 AtG für das Brennelemente-Zwischenlager in Gorleben läuft 2034 aus. 
Eine Antragstellung für eine Neugenehmigung ist aktuell für das Jahr 2026 geplant. Die vorbereiten
den Arbeiten hierzu sind angelaufen. 

Abbildung D-2 zeigt ein Luftbild und Abbildung D-3 einen Blick in das BZG (einschließlich der 108 
HAW-Behälter, vgl. Kapitel D.3.2). Weitere Informationen zu dem Zwischenlager in Gorleben finden 
sich in Tabelle L-2 des Anhangs. 
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Abbildung D-2: Luftbild der Anlagen am Standort Gorleben (Bildrechte: BGZ) 
Pilot-Konditionierungsanlage (PKA), Brennelemente-Zwischenlager Gorleben 
(BZG) und Abfall-Zwischenlager (AZG) 

 

Abbildung D-3: Blick in das Brennelemente-Zwischenlager Gorleben (Bildrechte: BGZ) 
Transport- und Lagerbehälter verschiedener Bauarten  

 

Brennelemente-Zwischenlager Ahaus 
Im Brennelemente-Zwischenlager Ahaus (BZA) dürfen laut Genehmigung ebenfalls bestrahlte 
Brennelemente aus unterschiedlichen deutschen Kernkraftwerken aufbewahrt werden. Das BZA ist 
zusätzlich für die Lagerung von Transport- und Lagerbehältern der Bauart CASTOR® THTR/AVR 
und MTR 2 genehmigt, in denen Brennelemente aus Versuchs-, Demonstrations- und Forschungs
reaktoren aufbewahrt werden. 

Die Lagerhalle besteht aus zwei durch einen Empfangs- und Wartungsbereich voneinander ge
trennte Hälften. Der Lagerbereich I, das Abfall-Zwischenlager Ahaus (AZA), dient derzeit der Zwi
schenlagerung von sonstigen radioaktiven Stoffen (vgl. die Ausführungen in Kapitel D.3.2), der La
gerbereich II, das BZA, der Aufbewahrung von bestrahlten Brennelementen aus Leichtwasserreak
toren, aus dem Rossendorfer Forschungsreaktor und aus dem Thoriumhochtemperaturreaktor 
(THTR 300) in Hamm-Uentrop. Aktuell befinden sich im BZA Kernbrennstoffe in insgesamt 329 Be
hältern der Bauart CASTOR® THTR/AVR (305 Behälter), CASTOR® MTR 2 (18 Behälter), CASTOR® 
V/52 (3 Behälter) und CASTOR® V/19 (3 Behälter). 

PKA 
BZG 

AZG 
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Die Konditionierung radioaktiver Abfälle kann mit mobilen oder ortsfesten Einrichtungen erfolgen. Zu 
den häufig genutzten stationären Anlagen zur Abfallkonditionierung zählen Dekontaminations- und 
Zerlegeanlagen, Trocknungsanlagen, Verdampferanlagen, Hochdruckkompaktierungsanlagen, 
Schmelzanlagen und Zementierungsanlagen, die sich beispielsweise in Jülich, Karlsruhe, Krefeld 
und Rubenow befinden und die auch für die Verarbeitung von Abfällen externer Abfallverursacher 
nutzbar sind. Beispiele für stationäre und mobile Konditionierungseinrichtungen finden sich in Ta
belle L-5 und Tabelle L-6. 

D.3.2 Zwischenlager 
Es gibt verschiedene Arten von radioaktiven Abfällen, die entsprechend ihren spezifischen Eigen
schaften behandelt und entsorgt werden müssen. Radioaktive Abfälle aus dem Betrieb und der Still
legung von kerntechnischen Anlagen sind bis zu ihrer Verbringung in ein Endlager in entsprechen
den Einrichtungen zwischenzulagern. Bei Anlagen der Energieversorgungsunternehmen und der 
privaten kerntechnischen Industrie sind diese nach dem Verursacherprinzip durch den Betreiber zu 
errichten und zu betreiben. Die Verantwortung für die im Entsorgungsübergangsgesetz genannten 
Zwischenlager, die bisher bei den Kernkraftwerksbetreibern lag, ist auf die BGZ Gesellschaft für 
Zwischenlagerung mbH (BGZ) übergegangen (vgl. die Ausführungen in Kapitel B.1.3, zum Entsor
gungsübergangsgesetz in Kapitel E.2.2 sowie zur Produktkontrolle in Kapitel F.3.2).  

Gegenwärtig stehen für die Abfälle neben Einrichtungen der Kernkraftwerksbetreiber und For
schungseinrichtungen das Abfall-Zwischenlager Unterweser (AZU 1 und AZU 2), das Abfall-Zwi
schenlager Biblis (AZB 1 und AZB 2), das Abfall-Zwischenlager Ahaus (AZA) (Lagerbereich I), das 
Abfall-Zwischenlager Gorleben (AZG), das Abfall-Zwischenlager Obrigheim (AZO), das Abfall-Zwi
schenlager Philippsburg (AZP), das Abfall-Zwischenlager Stade (AZS), das Abfall-Zwischenlager 
Würgassen (AZW), die EVU-Halle des Zwischenlagers Mitterteich, die Zwischenlager der Orano 
NCS GmbH in Hanau (ehemals DAHER NUCLEAR TECHNOLOGIES GmbH in Hanau), das Zwi
schenlager Nord (ZLN) in Rubenow, das Zwischenlager Rossendorf (ZLR) sowie die Zwischenla
gerkapazitäten der Kerntechnische Entsorgung Karlsruhe GmbH (KTE) zur Verfügung. 

Für das AZG wurde im Jahr 1999 eine auf 20 Jahre befristete Genehmigung zur Aufbewahrung von 
1.309 Fässern erteilt, die aufgrund der Schließung des Endlagers für radioaktive Abfälle Morsleben 
(ERAM) dort nicht mehr eingelagert werden konnten.  

Die Genehmigungen für einige Zwischenlager enthalten Einschränkungen bei der Anlieferung. So 
dürfen z. B. nach Mitterteich nur Abfälle aus bayerischen kerntechnischen Anlagen, in das ZLN vor
wiegend Abfälle aus den in Stilllegung befindlichen Kernkraftwerken in Greifswald und Rheinsberg, 
und zur KTE hauptsächlich Abfälle aus dem Betrieb und der Stilllegung der Anlagen und Einrichtun
gen am Standort Karlsruhe zur Zwischenlagerung verbracht werden. 

Im Zwischenlager Ahaus werden neben bestrahlten Brennelementen auch schwach- und mittelradi
oaktive Abfälle (SMA) zwischengelagert. Am 9. November 2009 hat die Bezirksregierung Münster 
eine auf 10 Jahre befristete Zwischenlagerung von Betriebs- und Stilllegungsabfällen im AZA des 
Zwischenlagers Ahaus (alte Bezeichnung: Lagerbereich I des Transportbehälterlagers für bestrahlte 
Brennelemente), genehmigt. Am 21. Juli 2010 wurden die ersten Abfallgebinde eingelagert. Ein An
trag zur Verlängerung der Lagerung der schwachradioaktiven Abfälle wurde im Laufe des Verfah
rens an die vorgesehene Ablieferung an das Endlager Konrad angepasst. Im Juli 2020 wurde die 
Genehmigung durch die Bezirksregierung Münster neu erteilt und ist nun bis zum Jahr 2057 befristet. 
Die bislang genehmigte Art und Höchstmenge sowie das Aktivitätsinventar der schwachradioaktiven 
Abfälle sind unverändert.  

Aufgrund des derzeit noch nicht zur Verfügung stehenden Endlagers wurden und werden die Zwi
schenlagerkapazitäten für schwach- und mittelradioaktive Abfälle (SMA) an verschiedenen Stand
orten erhöht.  
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Unter anderem dadurch, dass die Mitgliedstaaten ausdrücklich das Recht haben, zusätzlich zu den 
Richtlinienbestimmungen in Übereinstimmung mit dem Gemeinschaftsrecht weitergehende Sicher
heitsmaßnahmen zu treffen (Artikel 2 Absatz 2 der Richtlinie), wahrt die Richtlinie die nationale Ver
antwortlichkeit für die nukleare Sicherheit. Die Richtlinie 2009/71/Euratom ist mit dem Zwölften Ge
setz zur Änderung des Atomgesetzes vom 8. Dezember 2010 in nationales Recht umgesetzt wor
den. 

Für den Bereich der nuklearen Entsorgung, hat der Rat der EU auf Vorschlag der Europäischen 
Kommission die Richtlinie 2011/70/Euratom des Rates vom 19. Juli 2011 über einen Gemeinschafts
rahmen für die verantwortungsvolle und sichere Entsorgung abgebrannter Brennelemente und radi
oaktiver Abfälle [1F-36] erlassen. In dieser Richtlinie werden die Mitgliedstaaten insbesondere dazu 
aufgefordert, nationale Entsorgungsprogramme zu erstellen und gegenüber der Kommission dar
über zu berichten. Unter anderem sind die Entsorgungsaufgaben des jeweiligen Mitgliedstaats sowie 
die technisch-organisatorischen Randbedingungen des Programms aufzuzeigen. Die Richtlinie 
2011/70/Euratom ist mit dem Vierzehnten Gesetz zur Änderung des Atomgesetzes vom 20. Novem
ber 2015 in nationales Recht umgesetzt worden. 

Eine Übersicht zum Recht der EU, insbesondere im Bereich des Strahlenschutzes und hinsichtlich 
radioaktiver Abfälle, ist in Anhang L-(d), Teil 1F [Verträge, Allgemeines] zu finden. 

E.2.2 Innerstaatliche Sicherheitsvorschriften und Regelungen 

Hierarchische Struktur des Regelwerks 
Im „Handbuch Reaktorsicherheit und Strahlenschutz“ [BASE 23] sind sämtliche in Deutschland gül
tigen gesetzlichen und untergesetzlichen Regelungen für die Bereiche 

• nukleare Sicherheit, 
• Endlagerung, 
• Transport radioaktiver Stoffe sowie 
• Schutz vor ionisierender und nichtionisierender Strahlung 

zusammengestellt. 

Die Abbildung E-1 zeigt die Hierarchie des nationalen Regelwerks, die Behörde oder Institution, die 
die Regel erlässt, sowie ihren Verbindlichkeitsgrad. 
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Abbildung E-1: Regelwerkspyramide 

 

Kerntechnische Regelungen, die nicht in Gesetzen, Verordnungen und Allgemeinen Verwaltungs
vorschriften enthalten sind, erlangen ihre regulatorische Bedeutung aufgrund der gesetzlichen For
derung der nach dem Stand von Wissenschaft und Technik erforderlichen Vorsorge gegen Schäden, 
die in den verschiedenen atomrechtlichen Genehmigungstatbeständen in Bezug genommen wird 
(z. B. in § 7 Abs. 2 Nr. 3 Atomgesetz (AtG) [1A-3]: „Die Genehmigung darf nur erteilt werden, wenn 
[…] die nach dem Stand von Wissenschaft und Technik erforderliche Vorsorge gegen Schäden 
durch die Errichtung und den Betrieb der Anlage getroffen ist.“). Nach der Rechtsprechung kann 
angenommen werden, dass das kerntechnische Regelwerk diesen Stand zutreffend wiedergibt. Die 
gesetzlich vorgesehene Dynamisierung der sicherheitstechnischen Anforderungen ist nicht an Re
gelsetzungsverfahren gebunden. Eine belegte, unter Sicherheitsgesichtspunkten erhebliche wissen
schaftliche Weiterentwicklung verdrängt die Anwendung einer veralteten untergesetzlichen Regel, 
ohne dass diese explizit aufgehoben werden müsste. 

Auf die Inhalte der einzelnen Regelungen wird im vorliegenden Bericht bei der Behandlung der be
treffenden Artikel des Gemeinsamen Übereinkommens Bezug genommen. Alle Regelwerkstexte 
sind öffentlich zugänglich. Sie werden in den amtlichen Publikationsorganen des Bundes veröffent
licht. 

Die Sicherheitsvorschriften sind in allen atomrechtlichen Genehmigungs- und Aufsichtsverfahren 
herangezogen worden und wurden, insbesondere im Bereich der Entsorgung radioaktiver Abfälle 
und bestrahlter Brennelemente, soweit erforderlich, unter Berücksichtigung des Standes von Wis
senschaft und Technik weiterentwickelt. 
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Konventionelles technisches Regelwerk 
Außerdem gilt – wie für Bau und Betrieb von allen technischen Einrichtungen – das konventionelle 
technische Regelwerk, insbesondere die nationale Normung des Deutschen Instituts für Nor
mung e. V. (DIN) und auch die internationale Normung nach International Organization for Standar
dization (ISO) und International Electrotechnical Commission (IEC). Dabei sind die Anforderungen 
des konventionellen technischen Regelwerks als Mindestmaßstab für kerntechnische Systeme und 
Komponenten heranzuziehen. Darüber hinaus gilt, dass atomrechtliche Vorschriften des Bundes 
und der Länder unberührt bleiben, soweit in ihnen weitergehende oder andere Anforderungen ge
stellt oder zugelassen werden. 

Sonstige Rechtsbereiche 
Bei der Genehmigung von kerntechnischen Anlagen und Einrichtungen sind weitere, über das 
Atom- und Strahlenschutzrecht hinausgehende gesetzliche Bestimmungen zu berücksichtigen. 
Dazu gehören insbesondere 

• das Baugesetzbuch (BauGB) [1B-18], 
• das Raumordnungsgesetz (ROG) [1B-2], 
• das Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, 

Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz – 
BimSchG) [1B-3], 

• das Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz – WHG) [1B-5], 
• das Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz – 

BnatSchG) [1B-6], 
• das Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen 

Bewirtschaftung von Abfällen (Kreislaufwirtschaftsgesetz – KrWG) [1B-13], 
• das Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz 

– UVPG) [1B-14]. 

Bei der Erkundung zur Einrichtung eines Endlagers und im Zulassungsverfahren für ein Endlager in 
tiefen geologischen Formationen ist zusätzlich von Bedeutung: 

• das Bundesberggesetz (BBergG) [1B-15]. 

In vielen der genannten Bereiche finden auch die jeweiligen Gesetze der Bundesländer Anwendung. 

E.2.3 Genehmigungssystem 
Zum Schutz gegen die von radioaktiven Stoffen ausgehenden Gefahren und zur Kontrolle ihrer Ver
wendung knüpfen das Atomgesetz (AtG) [1A-3] und das Strahlenschutzgesetz (StrlSchG) [1A-34] 
die Errichtung, den Betrieb und die Stilllegung kerntechnischer Anlagen und Einrichtungen sowie 
weitere Tatbestände, wie z. B. den Umgang mit radioaktiven Stoffen, an eine behördliche Zulassung. 
Die Zulassungspflicht ist je nach Anlagentyp und Tätigkeit in unterschiedlichen Vorschriften festge
legt. 

• § 3 AtG: Die Ein- und Ausfuhr von Kernbrennstoffen bedarf nach § 3 AtG der Genehmigung. 
Über Anträge auf Erteilung einer Genehmigung entscheidet das Bundesamt für Wirtschaft 
und Ausfuhrkontrolle (BAFA). Die Überwachung der Ein- und Ausfuhr obliegt dem Bundes
ministerium der Finanzen oder den von ihm bestimmten Zolldienststellen. Im Übrigen unter
steht das BAFA dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (Bundeswirtschafts
ministerium); jedoch ist das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit 
und Verbraucherschutz (Bundesumweltministerium) die fachlich weisungsbefugte Behörde 
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und den zugehörigen Antragsunterlagen, insbesondere im Sicherheitsbericht, festgeschrieben. Art 
und Umfang der Maßnahmen zur Sicherung der Qualitätsmerkmale werden ausgerichtet an ihrer 
Bedeutung für die Vorsorge gegen Schäden durch Strahlenexposition. Im Genehmigungsverfahren 
werden Anlagenteile kategorisiert in die Qualitätsklasse – Nuklear (QN), die wiederum nach sicher
heitstechnischer Bedeutung sowie besonderer strahlenschutztechnischer Bedeutung bzw. hervor
gehobener strahlenschutztechnischer Bedeutung untergliedert ist, und in die Qualitätsklasse – Kon
ventionell (QK). Für QN-Anlagenteile sind den Anforderungen entsprechend zusätzliche Vorprüfun
terlagen zu erstellen, während für QK-Anlagenteile die konventionellen Qualitätsanforderungen nach 
dem Stand der Technik und den geltenden Technischen Regeln und Vorschriften ausreichend sind. 

Der Antragsteller oder Genehmigungsinhaber ist für Planung, Durchführung und Überwachung der 
Wirksamkeit der Qualitätssicherung verantwortlich. Eine wesentliche Forderung der Regel 
KTA 1401 [KTA 1401] gilt dabei der Fachkunde und Qualifikation des Personals. 

Im atomrechtlichen Genehmigungsverfahren werden Art und Umfang für erstmalige und, soweit er
forderlich, wiederkehrende Prüfungen seitens der Aufsichtsbehörde festgelegt, welche auch die Ein
haltung der Maßnahmen kontrolliert. Die Aufsichtsbehörde kann zu den Prüfungen Sachverständige 
hinzuziehen. Darüber hinaus hat sie jederzeit Zugang zur Anlage, um notwendige Untersuchungen 
durchzuführen. 

Das Atomgesetz (AtG) [1A-3], das Strahlenschutzgesetz (StrlSchG) [1A-34] und die Strahlenschutz
verordnung (StrlSchV) [1A-8] stellen die generelle Forderung nach Einhaltung des Standes von Wis
senschaft und Technik. Somit ist gewährleistet, dass auch im internationalen Rahmen geltende An
forderungen zur Qualitätssicherung berücksichtigt werden. 

Die Betreiberin der im Anhang zum Entsorgungsübergangsgesetz aufgeführten Zwischenlager hat 
ein zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem nach DIN EN ISO 9001, das an die KTA 1401, 1402 
[KTA 1402] angelehnt ist. Es ist die Grundlage des integrierten Managementsystems, das die Qua
litätssicherung, Umweltschutz, Arbeitssicherheit, Informationssicherheit sowie den Strahlenschutz 
umfasst. Das Qualitätsmanagementsystem bezieht sich auf die Phasen sicherheitstechnische Kon
zeptbearbeitung, Planung und Auslegung, Beschaffung, Fertigung und Montage, Errichtung bauli
cher Anlagen, Inbetriebsetzung und Betrieb des Standort-Zwischenlagers und regelt auch die An
forderungen an die Qualitätssicherungsmaßnahmen. Die EWN Entsorgungswerk für Nuklearanla
gen GmbH ist für den Geltungsbereich Rückbau kerntechnischer Anlagen einschließlich Planung, 
Durchführung und Entsorgung und Konditionierung, Lagerung, Freimessung und Entsorgung und 
Recycling radioaktiver Reststoffe/Abfälle nach DIN EN ISO 9001 zertifiziert. 

F.3.2 Produktkontrolle 
Als Teil der allgemeinen Qualitätssicherung existiert die Produktkontrolle radioaktiver Abfälle. Ihre 
Aufgabe ist es, die Einhaltung von Endlagerungsbedingungen sicherzustellen. Diese sind Resultat 
der standortspezifischen Sicherheitsanalyse für die Endlager. Ein diesbezüglicher Nachweis setzt 
organisatorische und administrative Regelungen voraus, durch die die Verantwortungsbereiche, 
Aufgaben und Tätigkeiten der Beteiligten festgelegt werden. Die Bundesgesellschaft für Endlage
rung mbH (BGE) (Dritter nach § 9a Abs. 3 Satz 2 zweiter Halbsatz Atomgesetz (AtG) [1A-3]) sorgt 
im Rahmen der ihr übertragenen Verantwortung für den Betrieb des Endlagers und stellt durch die 
Qualifizierung von Konditionierungsmaßnahmen und Abfallgebinden die Einhaltung der Endlage
rungsbedingungen sicher. Letztere Aufgabe ist hoheitlich. 

Die Produktkontrolle umfasst Regelungen zur Qualitätssicherung bei der Erfassung und Konditio
nierung von radioaktiven Abfällen sowie bei der Herstellung von Abfallbehältern inklusive der Erfas
sung und Dokumentation der endlagerrelevanten Eigenschaften der Gebinde. Organisatorische und 
administrative Regelungen zu den Verantwortungsbereichen, den Aufgaben und den Tätigkeiten der 
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G.3 Artikel 6: Wahl des Standorts geplanter Anlagen 

Artikel 6: Wahl des Standorts geplanter Anlagen 
(1) Jede Vertragspartei trifft die geeigneten Maßnahmen, um sicherzustellen, daß 

für eine geplante Anlage zur Behandlung abgebrannter Brennelemente 
Verfahren festgelegt und angewendet werden, 
i) um die Bewertung aller einschlägigen standortbezogenen Faktoren zu 

ermöglichen, welche die Sicherheit einer solchen Anlage während ihrer 
Betriebsdauer beeinträchtigen könnten; 

ii) um die Bewertung der mutmaßlichen Auswirkungen einer solchen Anlage 
auf die Sicherheit des einzelnen, der Gesellschaft und der Umwelt zu 
ermöglichen; 

iii) um der Öffentlichkeit Informationen über die Sicherheit einer solchen An-
lage zugänglich zu machen; 

iv) um Konsultationen mit Vertragsparteien in der Nachbarschaft einer 
solchen Anlage aufnehmen zu können, soweit sie durch diese Anlage 
betroffen sein könnten, und um die Übermittlung allgemeiner Daten über 
die Anlage an sie auf ihr Verlangen zu ermöglichen, damit diese die mut-
maßlichen Auswirkungen der Anlage auf die Sicherheit ihres Hoheits-
gebiets beurteilen können. 

(2) Zu diesem Zweck trifft jede Vertragspartei die geeigneten Maßnahmen, um durch 
die Wahl des Standorts nach den allgemeinen Sicherheitsanforderungen des 
Artikels 4 sicherzustellen, daß diese Anlagen keine unannehmbaren Aus-
wirkungen für andere Vertragsparteien haben. 

G.3.1 Einbeziehung standortbezogener Faktoren auf die Sicherheit wäh
rend der betrieblichen Lebensdauer 

Die Genehmigung von ortsfesten Anlagen zur Bearbeitung oder Verarbeitung bestrahlter Brennele
mente erfolgt gemäß § 7 Abs. 1 Atomgesetz (AtG) [1A-3], die Genehmigung zur Aufbewahrung von 
Kernbrennstoffen außerhalb der staatlichen Verwahrung gemäß § 6 Abs. 1 AtG. Das Atomgesetz 
versteht unter einer solchen Aufbewahrung auch die Zwischenlagerung bestrahlter Brennelemente. 
Zur Erlangung einer Genehmigung sind vom Antragsteller Unterlagen beizubringen, aus denen alle 
für die Bewertung relevanten Daten hervorgehen. Zusammengefasst werden die Daten im soge
nannten Sicherheitsbericht, welcher ein zentrales Dokument im Genehmigungsverfahren ist. Art und 
Umfang der Unterlagen und der darin enthaltenen Informationen sind in der Atomrechtlichen Ver
fahrensverordnung (AtVfV) [1A-10] geregelt. 

Gemäß § 2 AtVfV ist der Antrag für die geplante Errichtung einer neuen Anlage schriftlich bei der 
Genehmigungsbehörde zu stellen. Dieser Antrag muss auch die Angaben über alle einschlägigen 
standortbezogenen Faktoren enthalten. 

§ 3 AtVfV legt Art und Umfang der Unterlagen fest, welche in den Ausführungen zu Artikel 19 (2) ii 
in Kapitel E.2.3 näher beschrieben sind. Üblicherweise werden die aufgeführten Angaben zum 
Standort und zur Anlage im Sicherheitsbericht sowie in ergänzenden Unterlagen zusammengestellt. 

Für Anlagen, welche in Anlage 1 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) 
[1B-14] aufgeführt sind, ist ferner eine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) durchzuführen. Errich
tung und Betrieb von Anlagen zur Behandlung bestrahlter Brennelemente sind gemäß den Nummern 
11.1 bzw. 11.3 Anlage 1 UVPG u. a. UVP-pflichtig: 
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„11.1 Errichtung und Betrieb einer ortsfesten Anlage zur Erzeugung oder zur Bearbeitung oder 
Verarbeitung oder zur Spaltung von Kernbrennstoffen oder zur Aufarbeitung bestrahlter 
Kernbrennstoffe […]“, 

„11.3 […] Errichtung und Betrieb einer Anlage oder Einrichtung zur Bearbeitung oder Verar
beitung bestrahlter Kernbrennstoffe oder hochradioaktiver Abfälle oder zu dem aus
schließlichen Zweck der für mehr als zehn Jahre geplanten Lagerung bestrahlter Kern
brennstoffe oder radioaktiver Abfälle an einem anderen Ort als dem Ort, an dem diese 
Stoffe angefallen sind“. 

Bei UVP-pflichtigen Vorhaben ist dem Antrag gemäß § 3 Abs. 2 AtVfV ein UVP-Bericht beizufügen, 
der die Angaben enthält, die nach § 16 Abs. 1 UVPG erforderlich sind (vgl. den Abschnitt zur UVP 
bei den Ausführungen zu Artikel 19 (2) ii in Kapitel E.2.3). Dazu gehört auch eine Beschreibung über 
die wichtigsten, vom Antragsteller geprüften technischen Verfahrensalternativen, einschließlich der 
Angabe der wesentlichen Auswahlgründe, soweit diese Angaben für die Beurteilung der Zulässigkeit 
des Vorhabens nach § 7 AtG bedeutsam sein können. 

Mit diesen umfangreichen Angaben sind die Behörde sowie evtl. zugezogene unabhängige Gutach
ter im Sinne von Artikel 6 (1) i des Gemeinsamen Übereinkommens in der Lage, die Bewertung aller 
einschlägigen standortbezogenen Faktoren durchzuführen, welche die Sicherheit einer Anlage zur 
Behandlung bestrahlter Brennelemente während ihrer betrieblichen Lebensdauer beeinträchtigen 
könnten.  

Speziell für die trockene Zwischenlagerung bestrahlter Brennelemente und hochradioaktiver Abfälle 
in Behältern stellen die Leitlinien der Entsorgungskommission (ESK) [3-150] neben den bereits ge
nannten Rechtsvorschriften weitere Anforderungen an die baulichen Einrichtungen, die hierdurch zu 
gewährende Abschirmung ionisierender Strahlung, die Wärmeabfuhr aus den Behältern und aus 
dem Zwischenlagergebäude, die zu gewährleistende Kritikalitätssicherheit und sonstige Bereiche 
zusammen. Diese Leitlinien werden bei der Genehmigung neuer Einrichtungen zur Zwischenlage
rung zugrunde gelegt. Hinsichtlich der verlängerten Zwischenlagerung liegen noch keine regulatori
schen Festlegungen vor. 

G.3.2 Auswirkungen auf die Sicherheit des Einzelnen, der Gesellschaft 
und der Umwelt 

Ergänzend zu den standortbezogenen Informationen (siehe die Ausführungen zu Artikel 6 (1) i in 
Kapitel G.3.1) enthalten Sicherheitsbericht und ergänzende Unterlagen Angaben zu folgenden The
men (vgl. die Ausführungen zu Artikel 19 (2) ii in Kapitel E.2.3): 

• Ablauf der Errichtung und des Betriebes: Übersicht über das Gesamtvorhaben, Betriebsvor
schriften, Qualitätssicherungskonzept, Brandschutz, Dokumentation usw., 

• betrieblicher Strahlenschutz: Strahlenschutzbereiche in der Anlage, Strahlungs- und Aktivi
tätsüberwachung hinsichtlich Raum- und Anlagenüberwachung, Personenüberwachung 
(physikalische Strahlenschutzkontrolle), Überwachung der Ableitung radioaktiver Stoffe und 
Umgebungsüberwachung, Überwachung der aus dem Kontrollbereich auszuschleusenden 
Reststoffe, Maßnahmen zur Begrenzung der Strahlenexposition des Personals und der Um
gebung, 

• Abfall- und Reststoffmanagement: Entsorgung freigegebener Reststoffe aus dem Betrieb, 
Konditionierung, Lagerung und ggf. Abgabe von radioaktiven Betriebsabfällen, 

• Strahlenexposition in der Umgebung: Antragswerte für Ableitungen mit der Luft sowie für 
Ableitungen mit dem Wasser und Begründung hierzu, Berechnung der resultierenden Strah
lenexpositionen durch Ableitungen radioaktiver Stoffe und durch Direktstrahlung, 
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• Störfallbetrachtungen: Darstellung von Schutzzielen und möglichen Störfällen, Störfallbe
trachtungen für den Betrieb, Strahlenexposition infolge von Störfällen, 

• weitere Auswirkungen des Anlagenbetriebs auf die Umwelt: Ermittlung, Beschreibung und 
Bewertung der Auswirkungen auf Menschen, Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima 
und Landschaft sowie Kultur und sonstige Sachgüter. 

Daneben sind natürlich auch die bereits aufgeführten Angaben zu Standort und geplanter Anlage in 
diesem Zusammenhang relevant. Die Leitlinien der Entsorgungskommission (ESK) [3-150] fassen 
die Anforderungen speziell für die trockene Zwischenlagerung bestrahlter Brennelemente und hoch
radioaktiver Abfälle in Behältern zusammen. Somit sind die zuständige Behörde sowie evtl. zugezo
gene unabhängige Gutachter im Sinne von Artikel 6 (1) ii des Gemeinsamen Übereinkommens in 
der Lage, die Bewertung der mutmaßlichen Auswirkungen einer Anlage zur Behandlung bestrahlter 
Brennelemente auf die Sicherheit des Einzelnen, der Gesellschaft und der Umwelt durchzuführen. 

G.3.3 Information der Öffentlichkeit über die Sicherheit der Anlage 
Über das Vorhaben zur Errichtung einer Anlage zur Behandlung bestrahlter Brennelemente wird 
gemäß § 4 Atomrechtliche Verfahrensverordnung (AtVfV) [1A-10] durch Bekanntmachung und öf
fentliche Auslegung der Unterlagen informiert. Der evtl. durchzuführende Erörterungstermin wird in 
den §§ 8 bis 13 AtVfV geregelt. Beim Erörterungstermin handelt es sich um die mündliche Diskus
sion der zuvor ggf. erhobenen Einwendungen gegen das geplante Verfahren zwischen der Behörde 
und den Einwendern sowie dem Antragsteller. Der Erörterungstermin soll denjenigen, die Einwen
dungen innerhalb der in § 7 AtVfV bestimmten Frist erhoben haben, die Gelegenheit geben, ihre 
Einwendungen zu erläutern. Der Erörterungstermin ist nach § 12 Abs. 1 AtVfV nicht öffentlich. 

Details über das betreffende Verfahren sind im Abschnitt zur Öffentlichkeitsbeteiligung in den Aus
führungen zu Artikel 19 (2) ii in Kapitel E.2.3 beschrieben. 

Durch diese Vorgehensweise, insbesondere durch die Öffentlichkeitsbeteiligung im Rahmen der 
Atomrechtlichen Verfahrensverordnung und des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPG) [1B-14], ist im Sinne von Artikel 6 (1) iii des Gemeinsamen Übereinkommens gewährleistet, 
dass der Öffentlichkeit alle notwendigen Informationen über die Sicherheit von geplanten Anlagen 
zur Behandlung bestrahlter Brennelemente zugänglich sind. 

G.3.4 Konsultation der Vertragsparteien in der Nachbarschaft 
In § 7a Atomrechtliche Verfahrensverordnung (AtVfV) [1A-10] wird auf die Abschnitte 1 und 3 des 
Teils 5 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) [1B-14] verwiesen, in dem das 
Verfahren bei grenzüberschreitenden Umweltauswirkungen geregelt wird, welches auch für Anlagen 
zur Behandlung bestrahlter Brennelemente relevant ist. Bei einem Vorhaben, für das eine Umwelt
verträglichkeitsprüfung verpflichtend durchzuführen ist, benachrichtigt die deutsche Behörde nach 
§ 54 Abs. 1 UVPG frühzeitig die von dem anderen Staat benannte Behörde durch Übersendung 
geeigneter Unterlagen über das Vorhaben. 

Die zuständige deutsche Behörde bittet die von dem anderen Staat benannte Behörde um Mitteilung 
innerhalb einer angemessenen Frist, ob eine Beteiligung gewünscht wird. 

Die deutsche Genehmigungsbehörde hat nach § 56 Abs. 2 UVPG darauf hinzuwirken, dass das 
Vorhaben in dem anderen Staat auf geeignete Weise bekannt gemacht wird, dass dabei angegeben 
wird, bei welcher deutschen Behörde in welcher Form und in welcher Frist Äußerungen übermittelt 
werden können, und dass dabei darauf hingewiesen wird, dass mit Ablauf der festgelegten Frist alle 
Äußerungen für das Verfahren über die Zulässigkeit des Vorhabens ausgeschlossen sind, die nicht 
auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen. 
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Daneben ist für die im Folgenden genannten Anlagen oder Einrichtungen (Anlage 1 UVPG) eine 
allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls gemäß § 35 UVPG durchzuführen: 

„11.4 […] Errichtung und Betrieb einer Anlage oder Einrichtung zur Lagerung, Bearbeitung 
oder Verarbeitung radioaktiver Abfälle, deren Aktivitäten die Werte erreichen oder über
schreiten, bei deren Unterschreiten es für den beantragten Umgang nach einer aufgrund 
des Strahlenschutzgesetzes erlassenen Rechtsverordnung keiner Vorbereitung der 
Schadensbekämpfung bei Abweichungen vom bestimmungsgemäßen Betrieb bedarf;“ 
(bei diesen Aktivitäten handelt es sich gemäß § 106 Strahlenschutzverordnung 
(StrlSchV) [1A-8] um das 107-fache der Freigrenzen der Anlage 4 Tabelle 1 Spalte 2 
StrlSchV bei offenen und um das 1010-fache der Freigrenzen der Anlage 4 Tabelle 1 
Spalte 2 StrlSchV bei umschlossenen radioaktiven Stoffen). 

Im Rahmen der allgemeinen Vorprüfung wird eine überschlägige Prüfung des Einzelfalls hinsichtlich 
evtl. erheblicher nachteiliger Umweltauswirkungen unter Berücksichtigung der in Anlage 3 UVPG 
genannten Kriterien (u. a. Merkmale des Vorhabens, Standort, mögliche Auswirkungen) durchge
führt. Im Ergebnis dieser Vorprüfung gelangt die zuständige Behörde zu einer Einschätzung, ob eine 
UVP durchzuführen ist. 

Treffen die aufgeführten Fälle auf die geplante Anlage oder Einrichtung zur Behandlung radioaktiver 
Abfälle zu und ergibt sich für die unter Punkt 11.4 genannten Anlagen oder Einrichtungen die Not
wendigkeit einer UVP, so sind Informationen der Art, wie sie bereits in den Ausführungen zu Artikel 
6 (1) i und Artikel 6 (1) ii in den Kapiteln G.3.1 und G.3.2 beschrieben wurden, beizubringen. In die
sem Fall sind auch eine Öffentlichkeitsbeteiligung (vgl. die Ausführungen zu Artikel 6 (1) iii in Kapi
tel G.3.3) und eine Beteiligung anderer Behörden sowie ggf. eine grenzüberschreitende Behörden
beteiligung vorgesehen (vgl. die Ausführungen zu Artikel 6 (1) iv in Kapitel G.3.4). 

Die „Leitlinien für die Zwischenlagerung von radioaktiven Abfällen mit vernachlässigbarer Wärme
entwicklung“ [3-151] fassen die Anforderungen speziell für Zwischenlager zusammen. So werden 
u. a. die Bevorzugung passiver gegenüber aktiver Sicherheitseinrichtungen, die hohe Bedeutung 
der Behälter für die Sicherstellung der Schutzfunktionen gegenüber dem Zwischenlagergebäude, 
das im bestimmungsgemäßen Betrieb meist nur die Funktion der Abschirmung gegenüber der Um
gebung und die eines Wetterschutzes für die zwischenlagernden radioaktiven Abfälle und die tech
nischen Einrichtungen des Zwischenlagers hat, Anforderungen an die Strahlungsüberwachung im 
Gebäude und in der Umgebung, bauliche Anforderungen, Schutzeinrichtungen usw. dargestellt. 

Einrichtungen für die Rückholung der Abfälle aus der Schachtanlage Asse II 
Ein Zwischenlager ist Voraussetzung für die Rückholung der radioaktiven Abfälle aus der Schacht
anlage Asse II. Ferner ist die Konditionierung der radioaktiven Abfälle für die Zwischenlagerung und 
spätere Endlagerung in ein noch zu bestimmendes Endlager notwendig. 

Der ausgewählte Standort für den Gebäudekomplex bestehend aus Abfallbehandlungsanlage und 
Zwischenlager soll sich in unmittelbarer Nähe zur Schachtanlage befinden und mit deren Betriebs
gelände verbunden werden. Durchgeführte Baugrunduntersuchungen haben die Eignung des Stan
dortes bestätigt. Die derzeitigen Planungen sehen vor, dass Einrichtungen zur Abfallbehandlung und 
Zwischenlagerung im Jahr 2033 fertig gestellt und aufnahmebereit sind. 

H.3.2 Endlagerstandorte und -standortauswahl 

Endlager für hochradioaktive Abfälle 
Die Bundesgesellschaft für Endlagerung mbH (BGE) ist Vorhabenträgerin zur Suche und Auswahl 
eines Standortes für ein Endlager für hochradioaktive Abfälle (Standortauswahlgesetz – StandAG 
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Tabelle L-2: Zentrale Zwischenlager für bestrahlte Brennelemente und hochradioaktive Abfälle 
aus der Wiederaufarbeitung sowie AVR-Behälterlager Jülich zum 31. Dezember 
2023 

Standort Behältertypen Genehmigte 
Mengen Bereits eingelagert 

Ahaus 

CASTOR® V/19, V/19 ab Serie 06 und 
V/52 auf insgesamt 370 Stellplätzen 
CASTOR® THTR/AVR auf insgesamt 
320 Lagerpositionen (50 Stellplätze) 
CASTOR® MTR 2 

3.960 Mg SM 
 

2x1020 Bq 

3 CASTOR® V/52 (26 Mg SM); 
3 CASTOR® V/19 (28 Mg SM) 
(6 Stellplätze); 
305 CASTOR® THTR/AVR 
(48 Stellplätze); 
18 CASTOR® MTR 2 
(7 Stellplätze) 

Gorleben 

CASTOR® Ia, Ib, Ic, IIa, V/19, V/52, TN 
900/1-21 sowie CASTOR® HAW 20/28 
CG, bis Serien-Nr. 15, CASTOR® HAW 
20/28 CG ab Serien-Nr. 16, TS 28V 
und TN 85, TS 28V und CASTOR® 
HAW 28M auf insgesamt 420 Stellplät
zen 

3.800 Mg SM 
 

2x1020 Bq 

1 CASTOR® IIa (5 Mg SM); 
1 CASTOR® Ic (3 Mg SM); 
3 CASTOR® V/19 (29 Mg SM); 
74 CASTOR® HAW 20/28 CG 
mit 2.072 Glaskokillen; 
12 TN 85 mit 336 Glaskokillen;  
1 TS 28 V mit 28 Glaskokillen; 
21 CASTOR® HAW 28M mit 588 
Glaskokillen 

Rubenow  
CASTOR® 440/84, CASTOR® KRB-
MOX, CASTOR® HAW 20/28 CG und 
CASTOR® KNK auf 80 Stellplätzen 

585 Mg SM 
 

7,5x1018 Bq 

4 CASTOR® 440/84 aus Rheins
berg (28 Mg SM); 
58 CASTOR® 440/84 und  
3 CASTOR® KRB-MOX aus 
Greifswald (555 Mg SM); 
4 CASTOR® KNK mit Brennstä
ben aus Karlsruhe und dem Nuk
learschiff „Otto Hahn“; 
5 CASTOR® HAW 20/28 CG SN 
16 mit 140 Glaskokillen aus der 
VEK 

Jülich CASTOR® THTR/AVR  
(max. 158 Behälter) 

225 kg Kern
brennstoff; 

 
1,29x1017 Bq 

ca. 290.000 AVR-BE  
in 152 CASTOR® THTR/AVR 

 

Tabelle L-3: Pilot-Konditionierungsanlage (PKA) Gorleben 

Standort Zweck Kapazität Status 

Gorleben 

Auslegung:  
Konditionierung bestrahlter Brennele
mente aus Leistungs- und Forschungs
reaktoren sowie das Umladen von 
HAW-Glaskokillen in endlagerfähige 
Gebinde. 
Nach Festlegung vom 11. Juni 2001: 
Nutzungsbeschränkung auf die Repara
tur schadhafter Behälter sowie Umgang 
mit und Handhabung von sonstigen ra
dioaktiven Stoffen. 

35 Mg SM/a 
bei der Konditi

onierung 

Errichtet, aber nicht in Betrieb. 
Genehmigt durch 3. Teilerrich
tungsgenehmigung vom 
18./19. Dezember 2000. 
Es wurde kein Antrag auf Sofort
vollzug gestellt. 
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Tabelle L-5: Beispiele für stationäre Einrichtungen zur Konditionierung radioaktiver Abfälle für Eigenbedarf und Dritte 

Betreiber, 
Standort Bezeichnung der Anlage Beschreibung der Anlage 

GNS Gesellschaft für 
Nuklear-Service mbH, 
Jülich 

PETRA Trocknung von Abfällen in 200-l-Fässern, 280-l-Fässern oder 400-l-Fässern 

Hochdruck-Hydraulikpresse FAKIR 
Hochdruckverpressung von Abfällen mit Hilfe von Blechkartuschen oder 200-l-Fässern zu 
Presslingen, 
Abfallvolumenreduzierung bis Faktor 10 

Eckert & Ziegler Nucli
tec GmbH, 
Braunschweig 

Trocknungsanlage Trocknung von Fässern bis zur definierten Restfeuchte 

Kompaktierungsanlage 
Kompaktierung von 200-l-Fässern und von Knautschtrommeln,  
Pressdruck ≥ 30 MPa,  
Kapazität: 5.000 – 10.000 Pressvorgänge/a 

Deko-Zelle 
Dekontaminierung von Anlagenteilen (z. B. Sandstrahlen), Zerkleinern von Anlagenteilen (z. B. 
flexen, sägen), 
Max. Gewicht 1 Mg/Stück 

Zementieranlage Verfestigung von Abwässern mit Fixierungsmitteln, 
Verfestigung von Ionenaustauscherharzen mit Fixierungsmitteln 

Schredderanlage Zerkleinerung, fest/flüssig Trennung, Homogenisierung, Probenahme 

EWN Entsorgungswerk 
für Nuklearanlagen 
GmbH, 
Lubmin/Rubenow 

Hochdruckpresse FAKIR Hochdruckverpressung von radioaktiven Abfällen in 180-l-Pressfässer und 200-l-Fässer 
sowie lose Abfälle mit Hilfe von Blechkartuschen 

PETRA und Trockenkammer Trocknung von radioaktiven festen und flüssigen Abfällen in 200-l-Fässern, 280-l-Fässern, 
400-l-Fässern und 580-l-Fässern 

Hydraulische Scheren Zerschneiden von Metallen (Schrottschere MARS mit Vorverpressung) 

Zerlegekabinen Zerlegen von Metallen mittels thermischer Verfahren, wie z. B. autogenes Brennschneiden 
und Plasmaschneiden 

Verdampferanlagen Verarbeitung von radioaktiven Flüssigkeiten bis zu 3 m³/h 

Innenfasstrocknungsanlage Verarbeitung von Verdampferkonzentraten bis zu acht 200-l-Fässer gleichzeitig 

Kammerfiltrationsanlage Abtrennung von Feststoffen aus radioaktiven Flüssigkeiten 

Kompaktierungsanlage 
(MAW-Verschrottung) 

SMA mit hoher Dosisleistung, Fernhantierungstechnik mit Schleusen- und Arbeitszellen, Mani
pulatoren, hydraulische Schere, hydraulische Presse 
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Tabelle L-6: Beispiele für mobile Einrichtungen zur Konditionierung radioaktiver Abfälle 

Betreiberin Bezeichnung der Anlage Beschreibung der Anlage Genehmigung*) 

GNS Gesellschaft für 
Nuklear-Service mbH  

Hochdruck-Hydraulikpresse FAKIR Verarbeitung von Abfällen mit Hilfe von 
Blechkartuschen zu Presslingen  

Bundesweit gültige Einzelgenehmigung für 
alle kerntechnischen Einrichtungen nach §§ 7, 
9, 9a AtG und § 7 StrlSchV (2001) 

Trocknungsanlage vom Typ FAVO
RIT 

Umfüll- und Trocknungsanlage für flüssige 
Abfälle (VDK, Dekontlösungen, Harze) so
wie Trocknung von festen Abfällen nach 
dem Prinzip der Vakuumtrocknung 

Bundesweit gültige Einzelgenehmigung für 
alle kerntechnischen Einrichtungen nach §§ 7, 
9, 9a AtG und § 7 StrlSchV (2001) 

Trocknungsanlage vom Typ PETRA 
Trocknungsanlage für feuchte Abfälle ver
packt in 200-, 280- oder 400-l-Fässer nach 
dem Prinzip der Vakuumtrocknung 

Bundesweit gültige Einzelgenehmigung für 
alle kerntechnischen Einrichtungen nach §§ 7, 
9, 9a AtG und § 7 StrlSchV (2001) 

Trocknungsanlage vom Typ KETRA 
Trocknungsanlage für feuchte feste Abfälle 
(z. B. Core-Schrotte) verpackt in MOSAIK®-
Behälter 

Bundesweit gültige Einzelgenehmigung für 
alle kerntechnischen Einrichtungen nach §§ 7, 
9, 9a AtG und § 7 StrlSchV (2001) 

Umfüllanlage vom Typ FAFNIR 
Umfüllanlage für Harze (z. B. Pulver- und 
Kugelharze) nach dem Prinzip der Vakuum
absaugung 

Bundesweit gültige Einzelgenehmigung für 
alle kerntechnischen Einrichtungen nach §§ 7, 
9, 9a AtG und § 7 StrlSchV (2001) 

Mobile Pulverharz-Umsaug-Anlage 
vom Typ PUSA 

Umfüllanlage für trockene, rieselfähige Pul
verharze (z. B. Ionenaustauscherharz beim 
SWR) nach dem Prinzip der Vakuumabsau
gung 

Bundesweit gültige Einzelgenehmigung für 
alle kerntechnischen Einrichtungen nach §§ 7, 
9, 9a AtG und § 7 StrlSchV (2001) 

Nachentwässerungsanlage vom Typ 
NEWA 

Nachentwässerung von umgefüllten radioak
tiven Harzen (z. B. Pulver- und Kugelharzen) 

Bundesweit gültige Einzelgenehmigung für 
alle kerntechnischen Einrichtungen nach §§ 7, 
9, 9a AtG und § 7 StrlSchV (2001) 

Zerlege- und Verpackungsanlage 
vom Typ ZVA 

Unterwasserzerlegung von Core-Schrotten 
mit anschließender Hochdruckverpressung 
in Einsatzkörben 

Bundesweit gültige Einzelgenehmigung für 
alle kerntechnischen Einrichtungen nach §§ 7, 
9, 9a AtG und § 7 StrlSchV (2001) 

Unterwasserschere vom Typ UWS Unterwasserzerlegung von Core-Schrotten 
Bundesweit gültige Einzelgenehmigung für 
alle kerntechnischen Einrichtungen nach §§ 7, 
9, 9a AtG und § 7 StrlSchV (2001) 

*) Genehmigungen nach § 7 StrlSchV beziehen sich auf StrlSchV 2001 und gelten nach § 197 StrlSchG fort. 
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(c) Übersicht der außer Betrieb befindlichen kerntechnischen 
Anlagen 

Die nachfolgenden Tabellen führen kerntechnische Anlagen in Deutschland in folgenden Kategorien 
auf:  

• Kernkraftwerke im Nachbetrieb oder in Stilllegung (Tabelle L-13) 
• Forschungsreaktoren endgültig abgeschaltet (noch ohne Stilllegungsgenehmigung), in Still

legung sowie Stilllegung beendet und aus der atom- und strahlenschutzrechtlichen Überwa
chung entlassen mit thermischen Leistungen von 1 MW und mehr (Tabelle L-14) 

• Forschungsreaktoren endgültig abgeschaltet (noch ohne Stilllegungsgenehmigung), in Still
legung sowie Stilllegung beendet und aus der atom- und strahlenschutzrechtlichen Überwa
chung entlassen mit thermischen Leistungen von weniger als 1 MW (Tabelle L-15) 

• Versuchs- und Demonstrationsreaktoren in Stilllegung sowie Stilllegung beendet und aus der 
atom- und strahlenschutzrechtlichen Überwachung entlassen (Tabelle L-16) 

• Kommerzielle Anlagen des Brennstoffkreislaufs, in Stilllegung sowie Stilllegung beendet und 
aus der atom- und strahlenschutzrechtlichen Überwachung entlassen (Tabelle L-17) 

• Forschungs-, Versuchs- und Demonstrationsanlagen des Brennstoffkreislaufs, in Stilllegung 
sowie Stilllegung beendet und aus der atomrechtlichen Überwachung entlassen (Tabelle 
L-18)  
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Tabelle L-13: Kernkraftwerke im Nachbetrieb oder in Stilllegung 

 Anlage, 
Standort Betreiber/in 

Anlagentyp, 
elektr. Leistung 
(brutto) 

Erstkritikalität endgültige 
Abschaltung Status geplanter End

stand 

1 KKR,  
Rheinsberg, Brandenburg EWN GmbH DWR (WWER), 

70 MWe 
03/1966 06/1990 Abbau Beseitigung 

2 KRB A,  
Gundremmingen, Bayern RWE Nuclear GmbH SWR, 

250 MWe 
08/1966 01/1977 Abbau, Umbau Technologiezent

rum 

3 KWL  
Lingen, Niedersachsen 

Kernkraftwerk Lingen 
GmbH 

SWR, 
252 MWe 

01/1968 01/1977 Abbau Beseitigung 

4 KWO,  
Obrigheim, Baden-Württemberg 

EnBW Kernkraft GmbH – 
Kernkraftwerk Obrigheim 

DWR, 
357 MWe 

09/1968 05/2005 Abbau Beseitigung 

5 KWW,  
Würgassen, Nordrhein-Westfalen PreussenElektra GmbH SWR, 

670 MWe 
10/1971 08/1994 Abbau Beseitigung 

6 KKS,  
Stade, Niedersachsen PreussenElektra GmbH DWR, 

672 MWe 
01/1972 11/2003 Abbau Beseitigung 

7 
KGR 1,  
Lubmin, Mecklenburg-Vorpom
mern 

EWN GmbH DWR (WWER), 
440 MWe 

12/1973 12/1990 Abbau 
Teilabbau, Nut

zung als Industrie
standort  

8 KWB-A,  
Biblis, Hessen RWE Nuclear GmbH DWR, 

1.225 MWe 
07/1974 08/2011 Abbau Beseitigung 

9 
KGR 2,  
Lubmin, Mecklenburg-Vorpom
mern 

EWN GmbH DWR (WWER), 
440 MWe 

12/1974 02/1990 Abbau 
Teilabbau, Nut

zung als Industrie
standort 

10 KWB-B,  
Biblis, Hessen RWE Nuclear GmbH DWR, 

1.300 MWe 
03/1976 08/2011 Abbau Beseitigung 

11 
GKN I,  
Neckarwestheim, Baden-Würt
temberg 

EnBW Kernkraft GmbH 
(EnKK) 

DWR, 
840 MWe 

05/1976 08/2011 Abbau Beseitigung 

12 
KKB, 
Brunsbüttel,  
Schleswig-Holstein 

Kernkraftwerk Brunsbüt
tel GmbH & Co. oHG 

SWR, 
806 MWe 

06/1976 08/2011 Abbau Beseitigung 
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Tabelle L-14: Forschungsreaktoren endgültig abgeschaltet (noch ohne Stilllegungsgenehmigung), in Stilllegung sowie Stilllegung 

beendet und aus der atom- und strahlenschutzrechtlichen Überwachung entlassen mit thermischen Leistungen von 
1 MW und mehr 

 Anlage, 
Standort Betreiber/in Typ,  

therm. Leistung Erstkritikalität endgültige 
Abschaltung Status geplanter  

Endstand 

1 FMRB, 
Braunschweig, Niedersachsen 

Physikalisch-Technische 
Bundesanstalt 

Pool, 
1 MW 10/1967 12/1995 

bis auf Zwi-
schenlager aus 
AtG entlassen 

- 

2 
FR-2,  
Eggenstein-Leopoldshafen, Ba
den-Württemberg 

KTE GmbH Tank / D2O, 
44 MW 03/1961 12/1981 

Reaktorkern im 
Sicheren Ein
schluss 

Beseitigung 

3 FRG-1,  
Geesthacht, Schleswig-Holstein 

Helmholtz-Zentrum 
Geesthacht GmbH 

Pool, 
5 MW 10/1958 06/2010 

abgeschaltet, 
Brennelemente 
entfernt, Stillle
gung beantragt 

Beseitigung 

4 FRG-2,  
Geesthacht, Schleswig-Holstein 

Helmholtz-Zentrum 
Geesthacht GmbH 

Pool, 
15 MW 03/1963 05/1991 

abgeschaltet, 
teilweise abge
baut 

Beseitigung 

5 FRJ-1 MERLIN, 
Jülich, Nordrhein-Westfalen 

Forschungszentrum Jü
lich GmbH 

Pool, 
10 MW 02/1962 03/1985 beseitigt - 

6 FRJ-2 DIDO,  
Jülich, Nordrhein-Westfalen 

JEN (Unternehmen der 
EWN) 

Tank / D2O, 
DIDO, 
23 MW 

11/1962 05/2006 Abbau Beseitigung 

7 FRM,  
Garching, Bayern 

Technische Universität 
München 

Pool, 
4 MW 10/1957 07/2000 Abbau 

Teilabbau, Um
wandlung in Ne
benanlage des 
FRM II 

8 FRN, 
Oberschleißheim, Bayern 

Helmholtz Zentrum Mün
chen GmbH 

Pool, TRIGA 
MARK-III, 
1 MW 

08/1972 12/1982 sicherer Ein
schluss 

noch nicht festge
legt 

9 RFR, 
Rossendorf, Sachsen VKTA Rossendorf Tank, WWR, 

10 MW 12/1957 06/1991 beseitigt - 

10 BER II, 
Berlin, Berlin 

Helmholtz-Zentrum 
Berlin GmbH 

Pool MTR, 
10 MWth 12/1973 12/2019 abgeschaltet Beseitigung 
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Tabelle L-15: Forschungsreaktoren endgültig abgeschaltet (noch ohne Stilllegungsgenehmigung), in Stilllegung sowie Stilllegung 

beendet und aus der atom- und strahlenschutzrechtlichen Überwachung entlassen mit thermischen Leistungen von 
weniger als 1 MW 

 Anlage, 
Standort Betreiber/in Typ,  

therm. Leistung Erstkritikalität endgültige 
Abschaltung Status geplanter  

Endstand 

1 ADIBKA,  
Jülich, Nordrhein-Westfalen 

Forschungszentrum Jü
lich GmbH 

homog. Reaktor, 
0,1 kW 03/1967 10/1972 beseitigt - 

2 TKA, AEG Nullenergie-Reaktor, 
Karlstein a. Main, Bayern Kraftwerk Union AG Tank, 

0,1 kW 06/1967 01/1973 beseitigt - 

3 AKR-1,  
Dresden 

Technische Universität 
Dresden 

homog. Reaktor, 
2 W 07/1978 03/2004 

umgebaut und umgewidmet zu  
AKR-2,  

Betrieb seit 07/2005 

4 ANEX,  
Geesthacht, Schleswig-Holstein 

Helmholtz-Zentrum 
Geesthacht GmbH 

krit. Anordnung, 
0,1 kW 05/1964 02/1975 beseitigt - 

5 BER I,  
Berlin 

Helmholtz-Zentrum Berlin 
GmbH 

homog. Reaktor, 
50 kW 07/1958 08/1972 beseitigt - 

6 

FRF 1,  
Frankfurt/M., Hessen 
(FRF 2 im selben Gebäude 
wurde nie kritisch) 

Johann-Wolfgang-Goe
the-Universität Frank
furt/M. 

homog. Reaktor, 
50 kW 01/1958 03/1968 beseitigt - 

7 FRH, 
Hannover, Niedersachsen 

Medizinische Hochschule 
Hannover 

Pool, TRIGA 
MARK-I, 
250 kW 

01/1973 12/1996 beseitigt - 

8 HD I, 
Heidelberg, Baden-Württemberg 

Deutsches Krebsfor
schungszentrum Heidel
berg 

Pool, TRIGA 
MARK-I, 
250 kW 

08/1966 03/1977 beseitigt - 

9 HD II, 
Heidelberg, Baden-Württemberg 

Deutsches Krebsfor
schungszentrum Heidel
berg 

Pool, TRIGA 
MARK-I, 
250 kW 

02/1978 11/1999 beseitigt - 

10 KAHTER, 
Jülich, Nordrhein-Westfalen 

Forschungszentrum Jü
lich GmbH 

krit. Anordnung, 
0,1 kW 07/1973 02/1984 beseitigt - 

11 KEITER, 
Jülich, Nordrhein-Westfalen 

Forschungszentrum Jü
lich GmbH 

krit. Anordnung, 
1 W 06/1971 03/1982 beseitigt - 
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Tabelle L-16: Versuchs- und Demonstrationsreaktoren in Stilllegung sowie Stilllegung beendet und aus der atom- und strahlen

schutzrechtlichen Überwachung entlassen 

 Anlage, 
Standort Betreiber/in 

Typ,  
elektr. Leistung 
(brutto) 

Erstkritikalität endgültige 
Abschaltung Status geplanter  

Endstand 

1 AVR-Hochtemperaturreaktor, 
Jülich, Nordrhein-Westfalen JEN  HTR, 

15 MWe 08/1966 12/1988 Abbau Beseitigung 

2 
HDR Heißdampfreaktor Groß
welzheim,  
Karlstein a. Main, Bayern 

Karlsruher Institut für 
Technologie 

HDR, 
25 MWe 10/1969 04/1971 beseitigt - 

3 KKN Niederaichbach 
Niederaichbach, Bayern 

Karlsruher Institut für 
Technologie 

HWGCR, 
106 MWe 12/1972 07/1974 beseitigt - 

4 

KNK II Kompakte Natriumge
kühlte Reaktoranlage, 
Eggenstein-Leopoldshafen, Ba
den-Württemberg 

KTE GmbH SNR, 
21 MWe 10/1977 08/1991 Abbau Beseitigung 

5 

MZFR Mehrzweckforschungsre
aktor, 
Eggenstein-Leopoldshafen, Ba
den-Württemberg 

KTE GmbH DWR mit D2O, 
57 MWe 09/1965 05/1984 Abbau Beseitigung 

6 Nuklearschiff Otto Hahn,  
Geesthacht, Schleswig-Holstein 

Helmholtz-Zentrum 
Geesthacht GmbH 

DWR, Schiffsan
trieb  
38 MW 

08/1968 02/1979 

Nuklearschiff 
aus AtG entlas
sen, RDB ein
gelagert 

Beseitigung (RDB) 

7 

THTR 300 Thoriumhochtempera
turreaktor,  
Hamm-Uentrop, Nordrhein-West
falen 

Hochtemperatur-Kern
kraft GmbH 

HTR, 
308 MWe 09/1983 09/1988 im Sicheren 

Einschluss 
noch nicht festge
legt 

8 
VAK Versuchsatomkraftwerk  
Kahl,  
Karlstein a. Main, Bayern 

Versuchsatomkraftwerk 
Kahl GmbH 

SWR, 
16 MWe 11/1960 11/1985 beseitigt - 
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Tabelle L-17: Kommerzielle Anlagen des Brennstoffkreislaufs, in Stilllegung sowie Stilllegung beendet und aus der atom- und strah

lenschutzrechtlichen Überwachung entlassen 

 Anlage,  
Standort Betreiber/in Betriebsbeginn endgültige  

Abschaltung Status geplanter  
Endstand 

1 HOBEG Brennelementwerk,  
Hanau, Hessen Hobeg GmbH 1973 1988 beseitigt - 

2 NUKEM-A Brennelementwerk,  
Hanau, Hessen 

RD Hanau GmbH 
(ehemals Nukem GmbH) 1962 1988 beseitigt  - 

3 
SBH Uran, Siemens Brennelementwerk – 
Betriebsteil Uran,  
Hanau, Hessen 

Siemens AG 1969 1995 beseitigt - 

4 
SBH MOX, Siemens Brennelementwerk – 
Betriebsteil MOX,  
Hanau, Hessen 

Siemens AG 1968 1991 beseitigt - 

5 
SBWK, Siemens Brennelementwerk – Be
triebsteil Karlstein,  
Karlstein a. Main, Bayern 

Siemens AG 1966 1993 konventionelle 
Weiternutzung - 

6 
Wiederaufarbeitungsanlage Karlsruhe inkl. 
Verglasungseinrichtung Karlsruhe, 
Karlsruhe, Baden-Württemberg 

KTE GmbH 1971 1990 Abbau Beseitigung 
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Tabelle L-18: Forschungs-, Versuchs- und Demonstrationsanlagen des Brennstoffkreislaufs, in Stilllegung sowie Stilllegung been

det und aus der atomrechtlichen Überwachung entlassen 

 Anlage,  
Standort Betreiber/in Betriebsbeginn endgültige  

Abschaltung Status geplanter  
Endstand 

1 
AMOR I-III, Anlage zur Gewinnung von Mo-
99, 
Rossendorf, Sachsen 

Strahlenschutz, Analytik 
und Entsorgung Rossen
dorf (e. V.) 

AMOR I: 1981, 
AMOR II: 1989, 

AMOR III: - 

AMOR I: 1990, 
AMOR II: 1991, 
AMOR III: 1991 

(Einstellung der In
betriebnahme) 

beseitigt - 

2 JUPITER Testanlage Wiederaufarbeitung, 
Jülich, Nordrhein-Westfalen 

Forschungszentrum Jü
lich GmbH 1978 1987 beseitigt - 

3 MILLI Laborextraktionsanlage,  
Karlsruhe, Baden-Württemberg 

Karlsruher Institut für 
Technologie 1970 1991 beseitigt - 

4 PUTE Plutoniumextraktionsanlage, Karls
ruhe, Baden-Württemberg 

Karlsruher Institut für 
Technologie 1980 1991 beseitigt - 

5 
SPGK, Siemens Power Generation Karl
stein Anlage, 
Karlstein a. Main, Bayern 

Siemens AG / KWU 
 1968/69 1989 Abbau Beseitigung 
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(d) Nationale Gesetze und Regelungen 
Struktur und Reihenfolge der nachfolgend aufgeführten Referenzen sind angelehnt an das „Hand
buch Reaktorsicherheit und Strahlenschutz“. Die im Handbuch aufgelisteten Gesetze und Regelun
gen sind in der behördlichen Genehmigungs- und Aufsichtstätigkeit generell zu berücksichtigen. Die 
nachfolgende Auflistung enthält nur die für die Behandlung von bestrahlten Brennelementen und 
radioaktiven Abfällen direkt oder durch sinngemäße Übertragung relevanten Vorschriften, welche in 
diesem Bericht zitiert werden. Dies ist der Grund dafür, dass die Nummerierung der Referenzen 
nicht übereinstimmt und auch Lücken auftreten können. Das vollständige Handbuch wird aktuell 
unter www.base.bund.de (unter „Gesetze und Regelungen“) bereitgestellt. 

1 Rechtsvorschriften 

 1A Nationales Atom- und Strahlenschutzrecht 

 1B Rechtsvorschriften, die im Bereich der Sicherheit kerntechnischer Anlagen und des 
Strahlenschutzes anzuwenden sind 

 1C Rechtsvorschriften für die Beförderung radioaktiver Stoffe und zugehörigen Regelungen 

 1D Bilaterale Vereinbarungen im Rahmen der Kerntechnik und des Strahlenschutzes 

 1E Multilaterale Vereinbarungen über nukleare Sicherheit und Strahlenschutz mit nationa
len Ausführungsvorschriften 

 1F Recht der Europäischen Union im Bereich kerntechnischer Sicherheit und Strahlen
schutz 

2 Allgemeine Verwaltungsvorschriften 

3 Bekanntmachungen des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicher
heit und des vormals zuständigen Bundesinnenministeriums 

4 Relevante Empfehlungen und Stellungnahmen der SSK und der ESK 

5 Regeln des Kerntechnischen Ausschusses (KTA) 
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1 Rechtsvorschriften 

1A Nationales Atom- und Strahlenschutzrecht  
[1A-3] Gesetz über die friedliche Verwendung der Kernenergie und den Schutz gegen ihre Gefahren 

(Atomgesetz – AtG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Juli 1985 (BGBl. I S. 1565), 
das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 4. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2153) geändert wor
den ist.  

[1A-4] Fortgeltendes Recht der Deutschen Demokratischen Republik aufgrund von Artikel 9 Abs. 2 in 
Verbindung mit Anlage II Kapitel XII Abschnitt III Nr. 2 und 3 des Einigungsvertrages vom 
31. August 1990 in Verbindung mit Artikel 1 des Gesetzes zum Einigungsvertrag vom 23. Sep
tember 1990 (BGBl. II 1990, Nr. 35, S. 885 und 1226), soweit dabei radioaktive Stoffe, insbeson
dere Radonfolgeprodukte, anwesend sind: 
• Verordnung über die Gewährleistung von Atomsicherheit und Strahlenschutz – AtStrlSV – 

vom 11. Oktober 1984 (GBl. (DDR) I 1984, Nr. 30, S. 341) und Durchführungsbestimmung 
zur Verordnung über die Gewährleistung von Atomsicherheit und Strahlenschutz – AtStrlS
VDBest – vom 11. Oktober 1984 (GBl. (DDR) I 1984, Nr. 30, S. 348, berichtigt GBl. (DDR) I 
1987, Nr. 18, S. 196) 

• Anordnung zur Gewährleistung des Strahlenschutzes bei Halden und industriellen Absetzan
lagen und bei Verwendung darin abgelagerter Materialien – StrlSAblAnO – vom 17. Novem
ber 1980 (GBl. (DDR) I 1980, Nr. 34, S. 347) 

[1A-5] Gesetz zum vorsorgenden Schutz der Bevölkerung gegen Strahlenbelastung (Strahlenschutz
vorsorgegesetz – StrVG) vom 19. Dezember 1986 (BGBl. I S. 2610), zuletzt geändert durch Arti
kel 91 der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474). 
Gemäß Artikel 4 des Gesetzes zur Neuordnung des Rechts zum Schutz vor der schädlichen 
Wirkung ionisierender Strahlung vom 27. Juni 2017 (BGBl. I S. 1966) wird das Strahlenschutz
vorsorgegesetz zum 1. Oktober 2017 aufgehoben. 

[1A-7a] Gesetz zur Suche und Auswahl eines Standortes für ein Endlager für Wärme entwickelnde radi
oaktive Abfälle und zur Änderung anderer Gesetze (Standortauswahlgesetz – StandAG) vom 23. 
Juli 2013 (BGBl. I S. 2553), zuletzt geändert durch Artikel 309 der Verordnung vom 31. August 
2015 (BGBl. I S. 1474), ersetzt durch das StandAG vom 5. Mai 2017 ((BGBl. I S. 1074). 

[1A-7b] Gesetz zur Suche und Auswahl eines Standortes für ein Endlager für hochradioaktive Abfälle 
(Standortauswahlgesetz - StandAG) vom 5. Mai 2017 (BGBl. I S. 1074) zuletzt geändert durch 
Artikel 8 des Gesetzes vom 22. März 2023 (BGBl. I 2023, Nr. 88). 

[1A-8] Verordnung zum Schutz vor der schädlichen Wirkung ionisierender Strahlen (Strahlenschutzver
ordnung – StrlSchV) vom 29. November 2018 (BGBl. I S. 2034, 2036; 2021 I S. 5261), die zu
letzt durch Artikel 2 der Verordnung vom 17. April 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 132) geändert worden 
ist. 

[1A-10] Verordnung über das Verfahren bei der Genehmigung von Anlagen nach § 7 des Atomgesetzes 
(Atomrechtliche Verfahrensverordnung – AtVfV) vom 3. Februar 1995 (BGBl. I S. 180), die zu
letzt durch Artikel 2 Absatz 5 des Gesetzes vom 4. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 344) geän
dert worden ist. 

[1A-11] Verordnung über die Deckungsvorsorge nach dem Atomgesetz (Atomrechtliche Deckungsvor
sorge-Verordnung – AtDeckV) vom 21. Januar 2022 (BGBl. I S. 118). 

[1A-13] Verordnung über Vorausleistungen für die Einrichtung von Anlagen des Bundes zur Sicherstel
lung und zur Endlagerung radioaktiver Abfälle (Endlagervorausleistungsverordnung – Endlager
VlV) vom 28. April 1982 (BGBl. I S. 562), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
7. Dezember 2020 (BGBl. I S. 2760). 
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[1A-17] Verordnung über den kerntechnischen Sicherheitsbeauftragten und über die Meldungen von 
Störfällen und sonstigen Ereignissen (Atomrechtliche Sicherheitsbeauftragten- und Meldeverord
nung – AtSMV) vom 14. Oktober 1992 (BGBl. I S. 1766), zuletzt geändert durch Artikel 18 der 
Verordnung vom 29. November 2018 (BGBl. I S. 2034). 

[1A-18] Verordnung über die Verbringung radioaktiver Abfälle oder bestrahlter Brennelemente (Atom
rechtliche Abfallverbringungsverordnung – AtAV) vom 30. April 2009 (BGBl. I S. 1000), zuletzt 
geändert durch Artikel 241 der Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328). 
Hinweis: Umsetzung der Richtlinie 2006/117/Euratom vom 20. November 2006 (ABl. 2006, L 337). 

[1A-19] Verordnung für die Überprüfung der Zuverlässigkeit zum Schutz gegen Entwendung oder Frei
setzung radioaktiver Stoffe nach dem Atomgesetz (Atomrechtliche Zuverlässigkeitsüberprü
fungs-Verordnung – AtZüV) vom 1. Juli 1999 (BGBl. I S. 1525), zuletzt geändert durch Artikel 82 
des Gesetzes vom 10. August 2021 (BGBl. I S. 3436). 

[1A-34] Gesetz zum Schutz vor der schädlichen Wirkung ionisierender Strahlung (Strahlenschutzgesetz 
– StrlSchG) vom 27. Juni 2017 (BGBl. I S. 1966), das zuletzt durch die Bekanntmachung vom 3. 
Januar 2022 (BGBl. I S. 15) geändert worden ist. 

[1A-35] Gesetz zur Regelung des Übergangs der Finanzierungs- und Handlungspflichten für die Entsor
gung radioaktiver Abfälle der Betreiber von Kernkraftwerken (Entsorgungsübergangsgesetz – 
EntsorgÜG) vom 27. Januar 2017 (BGBl. I S. 114, 120), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Ge
setzes vom 25. Juni 2021 (BGBl. I S. 2137). 

[1A-36] Gesetz zur Errichtung eines Fonds zur Finanzierung der kerntechnischen Entsorgung (Entsor
gungsfondsgesetz – EntsorgFondsG) vom 27. Januar 2017 (BGBl. I S. 114), zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 25. Juni 2021 (BGBl. I S. 2137). 

[1A-37] Gesetz zur Transparenz über die Kosten der Stilllegung und des Rückbaus der Kernkraftwerke 
sowie der Verpackung radioaktiver Abfälle (Transparenzgesetz – TransparenzG) vom 27. Januar 
2017 (BGBl. I S. 114, 125), zuletzt geändert durch Artikel 246 der Verordnung vom 19. Juni 2020 
(BGBl. I S. 1328). 

[1A-38] Gesetz zur Nachhaftung für Abbau- und Entsorgungskosten im Kernenergiebereich (Nachhaf
tungsgesetz – NachhG) vom 27. Januar 2017 (BGBl. I S. 114, 127), zuletzt geändert nach Maß
gabe des Artikel 5 Absatz 2 durch Artikel 4 Absatz 3 des Gesetzes vom 5. Mai 2017 (BGBl. I S. 
1074). 

[1A-40] Verordnung über Sicherheitsanforderungen an die Endlagerung hochradioaktiver Abfälle (Endla
gersicherheitsanforderungsverordnung - EndlSiAnfV) vom 6. Oktober 2020 (BGBl. I S. 2094). 

[1A-41] Verordnung über Anforderungen an die Durchführung der vorläufigen Sicherheitsuntersuchun
gen im Standortauswahlverfahren für die Endlagerung hochradioaktiver Abfälle (Endlagersicher
heitsuntersuchungsverordnung - EndlSiUntV) vom 6. Oktober 2020 (BGBl. I S. 2094, 2103). 

[1A-42] Siebzehntes Gesetz zur Änderung des Atomgesetzes vom 10. August 2021 (BGBl. I S. 3528). 
[1A-43] Achtzehntes Gesetz zur Änderung des Atomgesetzes vom 10. August 2021 (BGBl. I S. 3530). 
[1A-44] Neunzehntes Gesetz zur Änderung des Atomgesetzes vom 04. Dezember 2022 (BGBl. I 

S. 2153). 

1B Rechtsvorschriften, die im Bereich der Sicherheit kerntechnischer 
Anlagen und des Strahlenschutzes anzuwenden sind 

[1B-1] Strafgesetzbuch – StGB – vom 13. November 1998 (BGBl. I S. 3322), zuletzt geändert durch Ar
tikel 1 des Gesetzes vom 26. Juli 2023 (BGBl. I 2023, Nr. 203). 

[1B-2] Raumordnungsgesetz – ROG – vom 22. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2986), zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22. März 2023 (BGBl. I 2023, Nr. 88). 
Hinweis: Umsetzung von u. a. der Richtlinie 2001/42/EG vom 27. Juni 2001 (ABl. 2001, L 197). 

[1B-3] Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräu
sche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz – BImSchG) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I S. 1274), zuletzt geändert durch 
Artikel 11 Absatz 3 des Gesetzes vom 26. Juli 2023 (BGBl. I 2023, Nr. 202). 
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[1B-5] Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz – WHG) vom 31. Juli 2009 
(BGBl. I S. 2585), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 22. Dezember 2023 (BGBl. 
2023 I Nr. 409). 

[1B-6] Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz – BNatSchG) vom 
29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 8. Dezember 
2022 (BGBl. I S. 2240). 

[1B-13] Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Bewirt
schaftung von Abfällen (Kreislaufwirtschaftsgesetz – KrWG) vom 24. Februar 2012 (BGBl. I 
S. 212), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 2. März 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 56). 

[1B-14] Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz – UVPG) 
vom 18. März 2021 (BGBl. I S. 540), zuletzt geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 22. De
zember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 409). 
Hinweis: Umsetzung der Richtlinie 2011/92/EU vom 13. Dezember 2011 (ABl. 2012, L 26) und der Richtlinie 2001/42/EG 
vom 27. Juni 2001 (ABl. 2001, L 197). 

[1B-15] Bundesberggesetz – BBergG – vom 13. August 1980 (BGBl. I S. 1310), das zuletzt durch Artikel 
4 des Gesetzes vom 22. März 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 88) geändert worden ist. 

[1B-18] Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I 
S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I 
Nr. 394). 
Hinweis: Umsetzung der Richtlinie 92/43/EWG vom 21. Mai 1992 (ABl. 1992, L 206), zuletzt geändert durch Richtlinie 
2013/17/EU (ABl. 2013, L158), der Richtlinie 2001/42/EG vom 27. Juni 2001 (ABl. 2001, L 197), der Richtlinie 
2009/147/EG vom 30. November 2009 (Abl. 2010, L 20), zuletzt geändert durch Richtlinie 2013/17/EU (ABl. 2013, L 158) 
und der Richtlinie 2011/92/EU vom 13. Dezember 2011 (ABl. 2012, L 26), zuletzt geändert durch Richtlinie 2014/52/EU 
(ABl. 2014, L 124). 

[1B-19] Verordnung über Anforderungen und Verfahren zur Entsorgung radioaktiver Abfälle (Atomrechtli
che Entsorgungsverordnung – AtEV) vom 29. November 2018 (BGBl. I S. 2034, 2172; 2021 I, 
Nr. 86, S. 5261). 
Hinweis: Umsetzung der Richtlinie 2013/59/Euratom vom 5. Dezember 2013 (ABl. 2014, L 13). 

[1B-20] Verordnung zur Festlegung von Dosiswerten für frühe Notfallschutzmaßnahmen (Notfall-Dosis
werte-Verordnung - NDWV) vom 29. November 2018 (BGBl. I S. 2034, 2172; 2021 I, S. 5261). 
Hinweis: Umsetzung der Richtlinie 2013/59/Euratom vom 5. Dezember 2013 (ABl. 2014, L 13). 

[1B-21] Verordnung über die Umsetzung der Auskunftspflicht und die Ausgestaltung der Informationen 
nach dem Transparenzgesetz (Rückbaurückstellungs-Transparenzverordnung –  
RückBRTransparenzV) vom 9. Juli 2018 (BGBl. I S. 1090). 

[1B-22] Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) vom 23. Januar 2003 (BGBl. I S. 102), zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 4. Dezember 2023 (BGBl. 2023, Nr. 344).  

1C Rechtsvorschriften für die Beförderung radioaktiver Stoffe und 
zugehörige Regelungen 

Nicht zitiert. 

1D Bilaterale Vereinbarungen im Rahmen der Kerntechnik und des 
Strahlenschutzes 

[1D-1] Abkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Bundesrepublik Österreich über 
die gegenseitige Hilfeleistung bei Katastrophen und Unglücksfällen vom 23. Dezember 1988; 
Gesetz dazu vom 20. März 1992 (BGBl. II 1992, S. 206); in Kraft seit 1. Oktober 1992 (BGBl. II 
1992, S. 593). 

[1D-2] Abkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Königreich Belgien über die ge
genseitige Hilfeleistung bei Katastrophen oder schweren Unglücksfällen vom 6. November 1980; 
Gesetz dazu vom 30. November 1982 (BGBl. II 1982, S. 1006); in Kraft seit 1. Mai 1984 (BGBl. II 
1984, S. 327). 
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[1E-5-2] Zusatzübereinkommen zum Pariser Übereinkommen vom 29. Juli 1960 – Brüsseler 
Zusatzübereinkommen, (Convention Supplementary to the Paris Convention of 29 July 1960 on 
Third Party Liability in the Field of Nuclear Energy – Brussels Supplementary Convention) vom 
31. Januar 1963, ergänzt durch das Protokoll vom 28. Januar 1964, in Kraft seit 4. Dezember 
1974,  
ergänzt durch das Protokoll vom 16. November 1982, in Kraft seit 1. August 1991 
und ergänzt durch das Protokoll von 2004, in Kraft seit 1. Januar 2022 
13 Vertragsparteien (1/22), Depositar: OECD 
Gesetz dazu vom 8. Juli 1975 (BGBl. II 1975, Nr. 42, S. 957), zuletzt geändert durch Artikel 30 
des Gesetzes vom 9. September 2001 (BGBl. I S. 2331) 
in Kraft für Deutschland seit 1. Januar 1976 (BGBl. II 1976, Nr. 12, S. 308) 
Gesetz dazu vom 21. Mai 1985 (BGBl. II 1985, Nr. 19, S. 690) 
in Kraft für Deutschland seit 1. August 1991 (BGBl. II 1995, Nr. 24, S. 657) 
Gesetz zum Protokoll 2004 mit amtlicher Übersetzung vom 29. August 2008 (BGBl. II 2008, Nr. 24, 
S. 902).  
Hinweis: Im Brüsseler Zusatzübereinkommen verpflichten sich die Vertragsparteien, bei Schäden, die über den Haftungs
betrag des haftpflichtigen Inhabers der Kernanlage hinausgehen, weitere Entschädigungsbeträge aus öffentlichen Mitteln 
bereitzustellen. Dieses Übereinkommen gilt in der Bundesrepublik Deutschland nicht unmittelbar, sondern schafft nur völ
kerrechtliche Verpflichtungen zwischen den Vertragsstaaten. 

[1E-5-4] Gemeinsames Protokoll über die Anwendung des Wiener Übereinkommens und des Pariser 
Übereinkommens – Gemeinsames Protokoll (Joint Protocol Relating to the Application of the Vi
enna Convention and the Paris Convention – Joint Protocol, INFCIRC/402) vom 21. September 
1988, in Kraft seit 27. April 1992 
34 Vertragsparteien (01/24), Depositar: IAEA 
Gesetz hierzu vom 5. März 2001 (BGBl. II 2001, Nr. 7, S. 202) 
in Kraft für Deutschland seit 13. September 2001 (BGBl. II 2001, Nr. 24, S. 786) 

1F Recht der Europäischen Union im Bereich kerntechnischer Sicherheit 
und Strahlenschutz 

Verträge, Allgemeines 
[1F-1] Vertrag vom 25. März 1957 zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft Euratom (BGBl. 

II 1957, S. 1014, berichtigt S. 1678; berichtigt BGBl. II 1999, S. 1024), Konsolidierte Fassung 
2016. 
Der Vertrag trat in seiner ursprünglichen Fassung am 1. Januar 1958 in Kraft (BGBl. II 1958 S. 1), 
die Neufassung trat am 1. November 1993 in Kraft (BGBl. II 1993, S. 1947), Berichtigung der 
Übersetzung des Euratom-Vertrages vom 13. Oktober 1999 (BGBl. II 1999, Nr. 31). 

[1F-5] Richtlinie 2009/71/Euratom des Rates vom 25. Juni 2009 über einen Gemeinschaftsrahmen für 
die nukleare Sicherheit kerntechnischer Anlagen (ABl. 2009 L 172). 

[1F-6] Richtlinie des Rates 2014/87/Euratom vom 8. Juli 2014 zur Änderung der Richtlinie 2009/71/Eu
ratom über einen Gemeinschaftsrahmen für die nukleare Sicherheit kerntechnischer Anlagen (ABl. 
2014, L 219) 

[1F-12] Richtlinie 2011/92/EU des Europäischen Parlaments und des Rates über die Umweltverträglich
keitsprüfung bei bestimmten öffentlichen und privaten Projekten vom 13. Dezember 2011 (ABl. 
2012, L 26), zuletzt geändert durch die Richtlinie 2014/52/EU vom 16. April 2014 (ABl. 2014, 
L 124), konsolidierte Fassung 15. Mai 2014. 
Hinweis: Umsetzung vgl. UVP-Gesetz. 

[1F-14] Verordnung (Euratom) 302/2005 der Kommission vom 8. Februar 2005 über die Anwendung der 
Euratom-Sicherungsmaßnahmen (ABl. 2005, L 54), zuletzt geändert durch die Verordnung (EU) 
519/2013 der Kommission vom 21. Februar 2013 (ABl. 2013, L 158), letzte konsolidierte Fassung 
1. Juli 2013. 
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Strahlenschutz 
[1F-24] Richtlinie 2013/59/Euratom des Rates vom 5. Dezember 2013 zur Festlegung grundlegender Si

cherheitsnormen für den Schutz vor den Gefahren einer Exposition gegenüber ionisierender 
Strahlung und zur Aufhebung der Richtlinien 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 
97/43/Euratom und 2003/122/Euratom (ABl. 2014, L 13), zuletzt berichtigt am 11. Juni 2019 (ABl. 
2019, L 152), letzte konsolidierte Fassung 17. Januar 2014. 

Radiologische Notfälle 
Nicht zitiert. 

Abfälle, Gefahrgut 
[1F-34] Verordnung (Euratom) Nr. 1493/93 des Rates vom 8. Juni 1993 über die Verbringung radioaktiver 

Stoffe zwischen den Mitgliedstaaten (ABl. 1993, L 148). 
• Mitteilung der Kommission vom 10. Dezember 1993 zu der Verordnung (Euratom) Nr. 1493/93 

(ABl. EG 1993, C 335). 
[1F-35] Richtlinie 2006/117/Euratom des Rates vom 20. November 2006 über die Überwachung und Kon

trolle der Verbringung radioaktiver Abfälle und bestrahlter Brennelemente (ABl. 2006, L 337). 
• Entscheidung 2008/312/Euratom der Kommission vom 5. März 2008 zur Empfehlung des in 

der Richtlinie 2006/117/Euratom des Rates genannten einheitlichen Begleitscheins für die 
Überwachung und Kontrolle der Verbringung radioaktiver Abfälle und bestrahlter Brennele
mente (ABl. 2008, L 107), berichtigt am 23. Dezember 2011 (ABl. 2011, L 343) 

• Empfehlung 2008/956/Euratom der Kommission vom 4. Dezember 2008 über Kriterien für die 
Ausfuhr radioaktiver Abfälle und bestrahlter Brennelemente in Drittländer (ABl. 2008, L 338) 

• Empfehlung 2009/527/Euratom der Kommission vom 7. Juli 2009 für ein sicheres und effizi
entes System zur Übermittlung von Unterlagen und Informationen im Zusammenhang mit der 
Richtlinie 2006/117/Euratom des Rates (ABl. 2009, L 177) 

[1F-36] Richtlinie 2011/70/Euratom des Rates vom 19. Juli 2011 über einen Gemeinschaftsrahmen für die 
verantwortungsvolle und sichere Entsorgung abgebrannter Brennelemente und radioaktiver Ab
fälle (ABl. 2011, L 199). 

2 Allgemeine Verwaltungsvorschriften 
[2-1] Allgemeine Verwaltungsvorschrift zu § 47 Strahlenschutzverordnung (Ermittlung der Strahlenex

position durch die Ableitung radioaktiver Stoffe aus Anlagen oder Einrichtungen) vom 28. August 
2012 (BAnz AT 05.09.2012 B1). 

[2-2] Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Strahlenpass nach § 174 der Strahlenschutzverordnung 
(AVV Strahlenpass) vom 16. Juni 2020 (BAnz AT 23.06.2020 B6)  

[2-3] Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Ausführung des Gesetzes über die Umweltverträglichkeits
prüfung (UVPVwV) vom 18. September 1995 (GMBl. 1995, Nr. 32, S. 671). 

[2-4] Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Integrierten Mess- und Informationssystem zur Überwa
chung der Radioaktivität in der Umwelt nach dem Strahlenschutzvorsorgegesetz (AVV-IMIS) vom 
13. Dezember 2006 (BAnz. 2006, Nr. 244a). 

[2-5] Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Durchführung der Überwachung von Lebensmitteln nach 
der Verordnung (Euratom) Nr. 3954/87 des Rates vom 22. Dezember 1987 zur Festlegung von 
Höchstwerten an Radioaktivität in Nahrungsmitteln und Futtermitteln im Falle eines nuklearen Un
falls oder einer anderen radiologischen Notstandssituation (AVV-Strahlenschutzvorsorge-Lebens
mittelüberwachung – AVV-StrahLe) vom 28. Juni 2000 (GMBl. 2000, Nr. 25, S. 490). 
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Teil 1: Ermittlung der Körperdosis bei äußerer Strahlenexposition (§§ 40, 41, 42 StrlSchV; §§ 35 
RöV) vom 8.°Dezember 2003 (GMBl. 2004, Nr. 22, S. 410). 

[3-42.2] Richtlinie für die physikalische Strahlenschutzkontrolle zur Ermittlung der Körperdosen  
Teil 2: Ermittlung der Körperdosis bei innerer Strahlenexposition (Inkorporationsüberwachung) 
(§§ 40, 41 und 42 StrlSchV) vom 12. Januar 2007 (GMBl. 2007, Nr. 31/32, S. 623), Anhänge 1 bis 
6, Anhang 7.1, Anhang 7.2, Anhang 7.3, Anhang 7.4. 
Hinweis: Hiermit wird die Richtlinie über Anforderungen an Inkorporationsmeßstellen vom 30. September 1996 (GMBl. 
1996, Nr. 46, S. 996) aufgehoben und ersetzt. 

[3-43.2] Richtlinie für den Strahlenschutz des Personals bei Tätigkeiten der Instandhaltung, Änderung, 
Entsorgung und des Abbaus in kerntechnischen Anlagen und Einrichtungen: 
Teil 2: Die Strahlenschutzmaßnahmen während des Betriebs und der Stilllegung einer Anlage 
oder Einrichtung – IWRS II vom 17. Januar 2005 (GMBl. 2005, Nr. 13, S. 258). 

[3-60] Richtlinie zur Kontrolle radioaktiver Reststoffe und radioaktiver Abfälle vom 19. November 2008 
(BAnz. 2008, Nr. 197). 

[3-62] Richtlinie über Maßnahmen für den Schutz von Anlagen des Kernbrennstoffkreislaufs und sonsti
gen kerntechnischen Einrichtungen gegen Störmaßnahmen oder sonstige Einwirkungen zugangs
berechtigter Einzelpersonen vom 28. Januar 1991 (GMBl. 1991, Nr. 9, S. 228). 

[3-73] Leitfaden zur Stilllegung, zum sicheren Einschluss und zum Abbau von Anlagen oder Anlagentei
len nach § 7 des Atomgesetzes vom 16. September 2021 (BAnz. AT 23.11.2021 B2). 

[3-76] Richtlinie zur Sicherung von Zwischenlagern gegen Störmaßnahmen oder sonstige Einwirkungen 
Dritter (SEWD) (SEWD-Richtlinie Zwischenlager), Bekanntmachung des Bundesministeriums für 
Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit vom 4. Februar 2013, RS l 6 – 13151 – 6/22 VS-NfD 
(GMBl. 2013, Nr. 17, S. 379). 

[3-150] Leitlinien für die trockene Zwischenlagerung bestrahlter Brennelemente und Wärme entwickelnder 
radioaktiver Abfälle in Behältern, Empfehlung der Entsorgungskommission, aktualisierte Fassung 
vom 07.09.2023. 

[3-151] Leitlinien für die Zwischenlagerung von radioaktiven Abfällen mit vernachlässigbarer Wärmeent
wicklung, Empfehlung der Entsorgungskommission vom 09.12.2021 (BAnz AT 19.08.2022 B4). 

[3-152] ESK-Leitlinien zur Durchführung von periodischen Sicherheitsüberprüfungen und zum techni
schen Alterungsmanagement für Zwischenlager für bestrahlte Brennelemente und Wärme entwi
ckelnde radioaktive Abfälle, Empfehlung der Entsorgungskommission vom 03.03.2022. 

[3-250] Radiologische Grundlagen für Entscheidungen über Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung 
bei Ereignissen mit Freisetzungen von Radionukliden, Empfehlung der Strahlenschutzkommission 
vom 13/14.02.2014 (BAnz AT 18.11.2014 B5), mit der Anlage „Verwendung von Jodtabletten zur 
Jodblockade der Schilddrüse bei einem kerntechnischen Unfall“, Empfehlung der Strahlenschutz
kommission vom 24./25. Februar 2011. 

[3-253] Rahmenempfehlungen für den Katastrophenschutz in der Umgebung kerntechnischer Anlagen, 
Empfehlung der Strahlenschutzkommission vom 19./20. Februar 2015 (BAnz AT 04.01.2016 B4). 

[3-255] Langfristige Sicherung der Kompetenz auf dem Gebiet der Strahlenforschung und -anwendung in 
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